
 
 

 

 

Hausordnung  

 
Wir begegnen uns mit Achtung und Respekt und nehmen Rücksicht, damit sich 

alle wohl fühlen. Wir tolerieren keine Gewalt. 

Wenn wir uns begegnen, grüssen wir gegenseitig.  

Doch dort, wo Menschen miteinander zusammen arbeiten, braucht es auch Re-

geln. 

Die folgenden Umschreibungen sollen uns helfen. 

 

 
Öffnungs- und  
Unterrichtszeit 

 

Montag - Freitag 07.20 / 08.10 – 17.15 Uhr 
Mittwoch 07.20 / 08.10 – 12.00 Uhr 
 
Die Kinder betreten die Schulhäuser bei Schulbeginn erst nach Ertö-
nen des Gongs. 
Ausnahmen:  - WC 
                    - mit Erlaubnis der Lehrperson direkt ins Zimmer  

Schulareal 
 

 

• Das Schulareal darf während der Pausen und Unterrichtszeiten 
nur mit Bewilligung einer Lehrperson verlassen werden. 

• Ist die Tafel „Spielwiese gesperrt“ aufgestellt, gilt dies für alle 
Rasenflächen. 

• Wir achten auf die Natur und geben unserer Umwelt Sorge. 
Schachen:  
• Das Gebiet des Biotops darf ab der 4. Klasse betreten werden. 
• Die Grenze des Schulareals ist auf einem separaten Plan mar-

kiert. 
Grosse Pausen 
 

 

• Während der grossen Pause gehen alle Schülerinnen und Schüler 
ins Freie. 

• Jeder Schüler, jede Schülerin verhält sich so, dass sie weder sich 
noch andere gefährdet. 

• Der Parkplatz ist kein Pausenplatz.  
• Spezielle Regeln für einzelne Spielgeräte müssen beachtet wer-

den. 
 
Schachen:  
• Schneebälle werfen ist nur auf dem Turnplatz und der unteren 

Wiese erlaubt. 
• Fussball spielen ist auf dem Turnplatz erlaubt. 
• Auf der oberen Wiese sind verschiedene Ballspiele erlaubt. Am 

Montag, Mittwoch und Freitag ist Fussball spielen für die Unter-
stufe erlaubt. 

Güpf:  
• Ballspiele und Schneeball werfen sind nur auf der Spielwiese und 

dem roten Platz erlaubt. 
Schulräume, Gänge 
 

             

• Wir tragen Sorge zu Einrichtungen, Räumen und Schulmaterial. 
• In allen Schulzimmern tragen wir Hausschuhe. 
• Die Schuhe und Finken gehören in die Schuhgestelle. 
• Im Freien sind Hausschuhe nur zum Schultraktwechsel Schachen 

I - Schachen II – IF-Räume erlaubt. 
• Wir benehmen uns rücksichtsvoll. Deshalb verhalten wir uns 

während der Unterrichtszeiten ruhig. Wir bewegen uns angemes-
sen in den Gruppenräumen, Korridoren und in den Treppenhäu-
sern. 

• Im Schulhaus unterlassen wir Fang-, Wurf- und Ballspiele. 



 
 

 

 
 

Benützung von und 
Abstellplätze für 
Fahrzeuge der 
Schüler/innen (Ve-
los, Mofas, Kick-
boards, Skate-
boards) 

• Velos sind ausschliesslich in den Veloständern einzustellen. 
• Das Abstellen von Fahrzeugen und fahrzeugähnlichen Geräten 

(FäG) jeglicher Art ist vor und in den Gebäuden nicht erlaubt.  
• Kickboards und Skateboards können beim Fahrradunterstand an 

den Ketten befestigt werden. 
 

Abfälle 
  

• Da wir alle für ein sauberes Schulhaus verantwortlich sind, wer-
den alle Abfälle in den Papier- und Abfallkörben entsorgt. 

• Spucken und das Kauen von Kaugummi sind auf dem ganzen 
Schulareal verboten. 

 
Suchtmittel / ge-
fährliche Gegen-
stände 
 

• Das Mitbringen und Konsumieren von Energy Drinks, Alkohol, 
Tabak und Drogen sind auf dem Schulareal und an Anlässen mit 
Schüler/innen verboten. 

• Das Mitbringen von gefährlichen Gegenständen wie Waffen und 
Messer ist verboten. 

Mobiltelefone / Ab-
spielgeräte / weiter 
elektr. Geräte 

 

• Während der Unterrichtszeiten, inkl. Pausen, sind Mobiltelefone, 
Abspielgeräte und weitere elektronischen Geräte ausgeschaltet. 

 

Fundgegenstände / 
Wertsachen 

 

• Damit die Schülerinnen und Schüler bewusster mit ihren Kleidern 
und Wertsachen umgehen, nehmen sie nach Schulschluss alle 
Kleider nach Hause. Die Turnsachen werden am Freitag nach 
Hause genommen. 

• Gefundene Kleidungsstücke werden in Boxen in den entspre-
chenden Trakten deponiert. Wertgegenstände werden im Lehrer-
zimmer aufbewahrt. In der Turnhalle gefundene Wertgegenstän-
de sind im Medienschrank (Turnhalle) zu deponieren. 

• Auf der Aussenanlage gefundene Wertgegenstände werden dem 
Hauswart abgegeben. 

 

Schülerinnen und Schüler, die gegen diese Hausordnung verstossen, müssen die 

entsprechenden Konsequenzen tragen. Wer mutwillig oder fahrlässig etwas be-

schädigt, ist dafür haftbar. 

 

Hedingen, 16.9.2011 
 


